
 

  

Anlage 2 
 
Kreisturntage: Einladung Ehrengäste 
 
 
Kreisturntage sind genau wie der Landesturntag eine Gelegenheit, die Aktivitäten 
und die Vielfalt des Turnens in der Öffentlichkeit darzustellen. 
 
Deshalb sollte man auf die Einladung von Ehrengästen zu Kreisturntagen nicht 
verzichten. 
 
Entscheidend ist, welche Personen im jeweiligen Turnkreis für die Turnbewegung 
nützlich sein können. Außerdem bietet ein Kreisturntag die Möglichkeit, unseren 
Förderern ganz offiziell einmal „Danke“ zu sagen. 
 
 
Die nachfolgende Aufzählung soll nur eine Anregung sein: 
 
 

Aus der Politik: 
 

- Landrat 
- Bürgermeister der Kommune, wo der Kreisturntag stattfindet 
- Vorsitzender des Sportausschusses der Stadt/des Landkreises 
- Fraktionsvorsitzender der in den Kommunen vertretenden Parteien, wo der 

Kreisturntag stattfindet 
 
 

Aus dem Sport: 
 

- Stadt- bzw. KreisSportBundvorsitzender 
- Sonstige SSB/KSB-Vorstandsmitglieder 
- Kooperationspartner aus anderen Turnkreisen oder Kreisfachverbänden 
- Sportamtsleiter der Stadt/der Kommune 
- Schulsportbeauftragter der Stadt/der Kommune 

 
 

Weitere Ehrengäste aus anderen Bereichen: 
 

- Sponsoren 
- Vertreter aus Wirtschaft, Banken und anderen Institutionen, sofern Kontakte 

bestehen 
- Gleichstellungsbeauftragter, Integrationsbeauftragter (bei Kooperationen mit 

Schulen oder anderen Partnern) 


